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Verordnung

über Verkehrsbeschränkungen auf der öffentlichen Verkehrsfläche "Buxern"
in Anwendung der Bestimmungen des § 94 c Abs 1 StVO 1960 sowie der
Verordnung der Landesregierung über den übertragenen Wirkungsbereich, LGBI Nr
30/1995

Gern § 43 Abs 1 lit bZ 1 StVO 1960 wird verordnet:

§1

Auf der öffentlichen Verkehrsfläche "Buxern" (Gst. Nr. 1793 GB Klaus) ab nördliches
Ende Grundstück Nr. 1311 bis Ende Grundstück 1793 wird ein Fahrverbot in beiden
Richtungen iSd § 52 litaZ 1 StVO 1960 erlassen.

§2

Vom Verbot ausgenommen sind:

. landwirtschaftlicher Verkehr

. Fahrradfahrer

. Zufahrt zu Bauernhof Stark

§3

Die Verordnung ist durch die entsprechenden Verkehrszeichen kundzumachen und
tritt mit deren Anbringung und Aufstellung gern § 44 Abs 1 StVO 1960 in Kraft. Die
bisherigen Verordnungen verlieren ihre Wirksamkeit.
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